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VERORDNUNG 
 

Verordnung über den vom Gemeinderat der Marktgemeinde Gamlitz am  ..........................................  

beschlossenen Bebauungsplan 21 „Pachleitner“ (unter Berücksichtigung der Beschlüsse hinsichtlich von 

Änderungen auf Grund von fristgerecht vorgebrachten Einwendungen und Stellungnahmen). 

 

Auf der Grundlage des §40 (Bebauungsplanung), Abs.6 des Stmk. Raumordnungsgesetzes 2010 idgF. 

wird verordnet:  

§1 Geltungsbereich 
Marktgemeinde Gamlitz | KG 66131 Kranachberg, 61132 Labitschberg 

 

a) Bei den Vorgaben gem. §1 bis 4 der gegenständlichen Verordnung handelt es sich um ein 

Rahmenkorsett, welches die wesentlichen Zielsetzungen bzw. Vorgaben für den gesamten 

Bebauungsplanbereich definiert. Darüber hinaus sind bei sämtlichen Bauvorhaben die Vorga-

ben gem. Stmk. Baugesetz idgF. (insbesondere §43(4) „Orts- und Landschaftsbild1“), sowie etwai-

ge Einschränkungen durch den örtlichen Bausachverständigen zu berücksichtigen.  

b) Der Bebauungsplan legt für Grundstücksflächen lt. Rechtsplan Nr.: GA-BPL-21/20/01  

(M: 1:500), welcher auch Bestandteil der Verordnung ist, Einzelheiten der Bebauung fest2.  

§2 Zulässige Bauten 

Das in der Anlage dargestellte Gebiet ist im rechtskräftigen Flächenwidmungsplan 1.0 der Markt-

gemeinde Gamlitz, genehmigt von der Stmk. Landesregierung am 17/09/2020  

(GZ: ABT13-10.100-176/2015-18) als Aufschließungsgebiet für „Erholungsgebiet“ mit einer zulässigen 

Bebauungsdichte von 0,2 bis 0,4 ausgewiesen. 

 
1  Auszug aus dem Stmk. BauG 95 idgF., § 43(4) 

Zusätzlich zu den bautechnischen Anforderungen muss das Bauwerk derart geplant und ausgeführt werden, dass es in sei-

ner gestalterischen Bedeutung dem Straßen-, Orts- und Landschaftsbild gerecht wird. Hierbei ist auf Denkmäler und her-

voragende Naturgebilde Rücksicht zu nehmen. 

  
2 Lt. Schreiben der Stmk. Landesregierung vom 11/01/2011 (GZ.: FA13B-50.1/2011-549) sind die betroffenen Grundstücks-

nummern nicht mehr in der Verordnung anzuführen, sondern lediglich planlich darzustellen. Unter Umständen im Erläute-

rungsbericht angeführte Grundstücksnummern dienen der Übersicht und haben keine rechtliche Verbindlichkeit. 





krasser+krasser architektur ZT-KG Seite 7 

g)  Die Beseitigung der Niederschlagswässer muss gemäß Stellungnahme, verfasst von 

WENDL ZT GmbH, 8041 Graz in der Form zu erfolgen, dass keine Beeinträchtigung der 

Nachbargrundstücke gegeben ist.  

h)  Der Versiegelungsgrad der unverbauten Grundstücksfläche darf max. 30% betragen. 

Parkplätze sind mit versickerungsfähigen Pflasterungen (Rasengittersteinen oder dgl.) zu 

befestigen. 

 

 

(3) Bauwerke 

a) Die Bebauungsdichte muss zwischen 0,2 und 0,4 betragen.  

(Unterschreitungen der Mindestbebauungsdichte sind gem. §4 der Bebauungsdichteverordnung, LGBl. 

38/1993 idgF. nur auf Basis eines Gutachtens eines Sachverständigen auf dem Gebiet der Raumplanung 

zulässig) 

b) Die Nutzungsart, der Bebauungsgrad, die Bebauungsdichte, die max. Geschossanzahl 

und die Bebauungsweise sind im Rechtsplan GA-BPL-21/20/01 festgelegt. 

c) Die Baukörper haben sich an der Topographie bzw. den Höhenschichtenlinien des na-

türlichen Geländes zu orientieren und sind entlang des Hügelkamms zu situieren. 

d) Die max. Längsausdehnung eines Gebäudes darf 33m betragen. Für weitere Objekte 

südlich des Erschließungsweges wird eine maximale Länge von 25m und für Gebäude 

nördlich der Straße max. 30m festgelegt. Dächer können geringfügig darüber hinauskra-

gen.  

e) Westlich des Buschenschank-Bestandsgebäudes sind kleinteilige Gebäudeformen zu-

lässig, die großvolumigeren Bauten sind im Osten entlang des Kamms anzuordnen. 

f) Festlegungen für Geschoße, Dachformen von Gebäuden: 

1. Zulässig sind max. zwei oberirdische Vollgeschoße5 mit nicht ausbaufähigem 

Dachboden und einer Dachneigung von ≥ 25°. 

→ Ein talseitig dreigeschossiges Erscheinungsbild ist nicht zulässig.  

→ Für den Bereich des geplanten nordseitigen Zimmergebäudes ist aufgrund der Steil-

heit des Geländes und der geringen Einsichtigkeit bzw. Sichtwirksamkeit eine abwei-

chende Lösung zulässig. 

 

 

5  Als OG ist jener Gebäudeabschnitt zu verstehen, dessen Fußboden (FOK) zur Gänze oder mehrheitlich über 

dem natürlichen Gelände zu liegen kommt. 

. 
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2. Als Dachform sind ausschließlich symmetrische Satteldächer mit landschaftstypi-

schem kleinformatigen und nicht glasiertem Deckungsmaterialen zulässig. 

→ Untergeordnete Bauteile (max. 30% der Dachfläche) und Nebengebäude dürfen auch 

mit Flachdach oder Pultdach, ausgebildet werden. Pultdächer dürfen eine maximale 

Neigung von 15 Grad aufweisen. 

→ Von diesen Festlegungen gilt abweichend: 

Die Überdachung von Loggien, Balkonen, Terrassen, Treppenhäusern Liftanlagen u. 

dgl. sind von diesen Bestimmungen ausgenommen 

g) Sonstige zu beachtende Zielsetzungen  

→ Die Fassaden und Dachflächen haben sich durch Struktur, Form, Gestaltung, Materialien 

und Farbgebung in das bestehende Orts- und Landschaftsbild (allenfalls auch mit architek-

tonischen Neuinterpretationen) einzuordnen. Sekundäre Architekturglieder und Bauteile wie 

Regenrinnen, Ablaufrohre etc. haben sich in Materialität, Farbe und Oberfläche in das Fas-

sadenbild einzufügen 

→ Das Erscheinungsbild der Baukörper soll sich an die umliegende Struktur anpassen und darf 

diese nicht nachteilig beeinflussen.  

→ Neue Objekte sind durch die Gestaltung, Baumassenverteilung, Baukörpergliederung an die 

topographische Situation anzupassen. 

→ Das Erscheinungsbild in Bezug auf die Geschossigkeit hat sich, neben der Einfügung in die 

umliegende Bebauung, auch der topographischen Situation im Hang anzupassen. 

→ Bauteile wie Loggien, Balkone und Gaupen für den Ausbau des Dachgeschosses sind zu-

lässig – sofern sie in Summe kürzer als 50% der bauteilbezogenen Fassadenlänge sind. 

h) Festlegungen für die Höhenentwicklung der Gebäude 

→ Die Gebäudehöhe (Gebäudehöhe lt. §4(31) des Stmk. BauG 95) darf an der Stelle des 

tiefsten Verschneidungspunkt des Haupthauses mit dem natürlichen Gelände max. 

8,00m betragen. 

→ Die Gesamthöhe (Gebäudehöhe lt. §4(33) des Stmk. BauG 95) darf an der Stelle des 

tiefsten Verschneidungspunkt des Haupthauses mit dem natürlichen Gelände max. 

12,00m betragen. 

i) Fassadenanstriche oder – verputze sind der örtlichen Bauart anzupassen. Grelle und re-

flektierende Farben sind unzulässig.  

 

 

§5 Inkrafttreten 
Der Bebauungsplan tritt mit dem der Kundmachungsfrist (14 Tage) folgenden Tag in Kraft. 
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GRUNDLAGEN 
 

▪ Auszug aus dem Flächenwidmungsplan 1.0 der Marktgemeinde Gamlitz  

▪ Auszug aus dem Katasterplan M 1:1.000 

▪ Auszug aus dem Übersichtsplan Orthofoto (Quelle GIS-Stmk.) 

 

 

 

Auszug aus dem Flächenwidmungsplan 1.0 der Marktgemeinde Gamlitz, ohne Maßstab 
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FLÄCHENÜBERSICHT 
 
 
 

Gemeinde: Gamlitz   

Katastralgemeinde: 66131 Kranachberg, 66132 Labitschberg   

Grundstücke: 453, 606, 607/2, 616/1, 608/1, 1409/1 

Anmerkung: 

Lt. Schreiben der Stmk. Landesregierung vom 11/01/2011 (GZ.: FA13B-50.1/2011-549) sind die betroffenen 

Grundstücksnummern nicht mehr in der Verordnung anzuführen, sondern lediglich planlich darzustellen. Die 

im Erläuterungsbericht angeführten Grundstücksnummern dienen der Übersicht und haben keine rechtliche 

Verbindlichkeit. 

 

 

 

Flächenübersicht:  
  

Gesamtfläche  ca. 6.610 m² Planungsareal   

 ca. 790 m² Erschließung   

 ca. 130 m² Freifläche   

 

 Zur Verfügung stehende Baufläche ca. 5.690 m² 
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ERLÄUTERUNGEN 
Das Bebauungsareal liegt in den Katastralgemeinden Krannachberg (66131) und Labaitschberg 

(66132), und ist im rechtskräftigen Flächenwidmungsplan 1.0 der Marktgemeinde Gamlitz (genehmigt von 

der Stmk. Landesregierung mit Bescheid vom 17/09/2020, GZ.: ABT13-10.100-176/2015) als 

Aufschließungsgebiet für „Erholungsgebiet“ mit einer Bebauungsdichte von 0,2 bis 0,4 festgelegt. 

Umgeben ist das Gebiet von Weinhängen, Wiesen bzw. Wäldern. 

Das Areal weist eine zentrale Lage im Hauptort der Marktgemeinde Gamlitz auf und liegt nördlich der 

B69.  
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Infrastruktur: 

Schmutzwasserkanal 

Die innere Abwasserentsorgung des Bebauungsplanbereiches kann über die bestehenden öffentli-

chen Kanäle erfolgen.  

Regenwasser | Oberflächenwasserentsorgung  

Die Beseitigung der Niederschlagswässer hat gemäß Stellungnahme, verfasst von WENDL ZT 

GmbH, 8010 Graz zu erfolgen. 

Stromversorgung 

Die Stromversorgung des Bebauungsplanareals erfolgt durch die Energie Steiermark, ev. erforder-

liche Maßnahmen zur Absicherung der Stromversorgung für die Bebauungsplanflächen sind im 

Zuge der Detailplanung bzw. im Zuge des Bauverfahrens abzuklären. 

Wasserversorgung 

Die Hauptsiedlungsbereiche sind an das Ortswassernetz der Wassergenossenschaft Wasserver-

band Leibnitzerfeld-Süd angeschlossen. Auch der Bebauungsplanbereich wird über dieses Netz 

versorgt werden. 
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Festlegungen lt. rechtskräftigem Flächenwidmungsplan: 

Aufschließungserfordernisse | Mängel lt. Fläwi 

Folgende Mängel zur Erreichung der Vollwertigkeit sind im Wortlaut zum Flächenwidmungsplan 

1.0 definiert: 

 Aus siedlungspolitischem Interesse muss ein Bebauungsplan mit folgenden Zielset-

zungen erstellt werden: 

- Geordnete Siedlungsentwicklung 

- Wahrung des Orts- und Landschaftsbildes  

 

Zusammenfassung 

Mit Rechtskraft des Bebauungsplanes 21 „Pachleitner“ sind sämtliche Mängel lt. Verordnung zum 

Flächenwidmungsplan 1.0 erfüllt.  

 

 

Baulandmobilisierung 

Da es sich bei dem gegenständlichen Bebauungsplanbereich um eine touristische Nutzung han-

delt, wurde im Rahmen der Revision 1.0 keine Baulandmobilisierungsmaßnahme getroffen.  

 

 

Allgemeine Anmerkungen: 

 

a) Hinweis zur Bestandsaufnahme bzw. zu den Plangrundlagen: 

Die in den zeichnerischen Darstellungen (Beilagen, Katasterauszüge etc.) eingetragenen Plangrund-

lagen (Grundstücksgrenzen, Häuser, Wege etc.) beruhen auf der von der Gemeinde zur Verfügung 

gestellten Plangrundlage in digitaler Form (DKM) vom 18/07/2017 (Datum der Datenerstellung durch 

die Stmk. Landesregierung, GZ.: ABT17-3514/2017-735).  

Maßgebliche, nicht in der DKM enthaltene Vermessungen (nachträgliche Grundstücksteilungen, nach-

getragene Gebäude, geänderte Straßenverläufe, etc.) wurden - so weit von der Gemeinde zur Verfü-

gung gestellt - nachgetragen. Die von der DKM abweichenden Eintragungen sind in den Planunter-

lagen auch andersfarbig dargestellt. 

Ob noch weitere, die Planung beeinflussende Vorgaben (Leitungen, Servitute etc..) vorhanden sind, 

ist im Zuge der Bauplanung gesondert zu prüfen. 
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Weitere Erläuterungen zur Verordnung: 
 

Für den Bebauungsplanbereich „Pachleitner“ wurde im Rahmen der Flächenwidmungsplanrevision 

1.0 auf der Ebene des örtlichen Entwicklungskonzeptes (ÖEK 1.0) ein räumliches Leitbild (siehe 

ÖEK 1.0, §5) erstellt.  

Bereits auf dieser Planungsebene wurden (in enger Abstimmung mit den Fachstellen der Stmk. Landes-

regierung und dem Bauwerber) äußerst detaillierte Festlegungen hinsichtlich Baukörpergestaltung 

und -situierung bzw. Freiflächengestaltung getroffen. Der gegenständliche Bebauungsplan stellt 

nunmehr die lt. Revision 1.0 festgelegte, erforderliche planerische Umsetzung dieser Vorgaben 

dar.  

zu § 1a: 

Grundsätzlich kann aus Sicht der örtlichen Raumplanung durch eine individuelle, fachlich 

fundierte Beurteilung eine wesentlich bessere Gestaltungsqualität der Bebauung und damit 

auch eine optimiertere Einbettung in das Orts- und Landschaftsbild erfolgen, als dies im 

Rahmen von allgemeinen Festlegungen über ein gesamtes Baugebiet der Fall wäre. 

In diesem Sinne wurden auch die Festlegungen getroffen, dass die Vorgaben in der Ver-

ordnung zum Bebauungsplan das wesentliche Rahmenkorsett der Nutzung darstellen. In 

der Detailbetrachtung einer konkreten Bebauungsabsicht kann aber dennoch der Fall ein-

treten, dass zur Wahrung des Orts- und Landschaftsbildes bzw. zur Wahrung der grundle-

genden Zielsetzungen des Bebauungsplanes, ergänzende Einschränkungen bzw. Vorga-

ben durch den örtlichen Bausachverständigen erforderlich sind, dies soll im Einzelfall bei 

entsprechender, fundierter Begründung möglich sein. 

zu § 3 - Baugrenzlinien: 

Die Abgrenzung des Erholungsgebietes „Pachleitner“ wurde bereits im Flächenwidmungs-

plan auf Basis eines konkret vorliegenden Projektes sehr knapp vorgenommen, weshalb die 

zusätzliche Festlegung von Baugrenzlinien kaum erforderlich ist.  

Lediglich im Bereich südlich des Hotel-/Veranstaltungsgebäudes wurde für den sichtbaren 

oberirdischen Bereich eine derartige Festlegung getroffen (die Errichtung einer etwaigen Pool-

anlage bzw. von unterirdischen Gebäudeteilen außerhalb der Baugrenzlinie ist aber zulässig)  

Weiters wurde im westlichen Randbereich des Erholungsgebietes eine Freifläche mit Siche-

rung des Baumbestandes durch eine Baugrenzlinie definiert.  

Die Festlegung von Baufluchtlinien ist im gegenständlichen Bebauungsplan auf Grund der 

gegebenen Siedlungsstruktur nicht erforderlich. Straßenfluchtlinien werden durch die festge-

legten Erschließungswege definiert6.  

 

 
6  Auszug aus dem Stmk. BauG95 idgF., §4(57) 

 Straßenfluchtlinie: die Grenze der bestehenden oder künftigen öffentlichen Verkehrsfläche; 
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zu § 4 – Festlegungen für die Bauwerke, Höfe, Wege und Gärten: 

Die festgelegten Gestaltungsvorgaben sollen sicherstellen, dass sich zukünftige Bauvorha-

ben und insbesondere Baukörper bestmöglich in das vorherrschende Landschaftsbild und in 

die bestehende, an der Kammlinie angeordnete Bebauungs- und Siedlungsstruktur, einfü-

gen. Insbesondere die Situierung zukünftiger Baukörper entlang des Kammverlaufes ist da-

bei von entscheidender Bedeutung. 

Zu Baukörpervolumina und Fassadengestaltung 

Die Fassaden und Dachflächen haben sich durch Struktur, Gestaltung, Materialien und 

Farbgebung in das bestehende Orts- und Landschaftsbild einzuordnen und es ist be-

sonders Rücksicht auf die Gesamtwirkung der umliegenden Struktur sowie auf die 

Fernwirkung der Baukörper durch die exponierte Kammlage zu nehmen. Die architekto-

nische Neuinterpretation der äußeren Gestalt der Baukörper ist nicht ausgeschlossen, 

jedoch ist ein harmonisches Einfügen in das bestehende Gebäudeensembles unum-

gänglich. 

Fassadenanstriche oder -verputze sind der örtlichen Bauart anzupassen. Grelle und re-

flektierende Farben sind unzulässig. Unter grellen Farben sind reine Farben mit hoher 

Leuchtkraft zu verstehen, die keine Abstufung durch eine Beimischung der Farben weiß 

oder schwarz haben. Verkleidungen mit polierten oder glänzenden Oberflächen sind zu 

unterlassen, um Blendwirkungen hintanzustellen. Um auffallend langgestreckte Baukör-

per zu vermeiden, wird eine maximale Längsausdehnung für ein Gebäude in der Ge-

samtanlage von 33m festgelegt. Um eine Längendifferenzierung sicher zu stellen wurde 

für die weiteren Objekte ein, an die Sensibilität der jeweiligen Lage angepasste Staffe-

lung der maximal zulässigen Längsausdehnung festgelegt. Diese darf im südlichen, 

sichtexponierten Bereich der Anlage max. 25m und im nördlichen Bereich max. 30m 

(Gebäudelänge) nicht überschreiten, wobei Dächer dieses Ausmaß geringfügig über-

schreiten dürfen (z.B. in Form von Dachüberständen, Vordächer o.ä.) 

Westlich der Bestandsgebäude (ehemaliger Buschenschank) sind lediglich kleinstruktu-

rierte Baukörper in Errichtung zu bringen. Großvolumigere Baukörper sind ausschließlich 

östlich des Bestandsgebäudes (Buschenschank) entlang der Kammlinie zu situieren. 

Sekundäre Architekturglieder und Bauteile wie Regenrinnen, Ablaufrohre etc.  haben 

sich in Materialität, Farbe und Oberfläche in das Fassadenbild einzufügen. 
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Zu Geschoßanzahl, Gebäudehöhe, Gesamthöhe von Bauwerken 

ln Bezug auf die Geschossigkeit haben sich neue Baukörper sowohl an die umliegende 

Bebauung anzupassen als auch die topographische Situation im Hang ist zu berücksich-

tigen. Die maximalzulässige Geschossigkeit wird mit 2 oberirdischen Geschossen fest-

gelegt. Ein talseitig dreigeschossiges Erscheinungsbild wird ausgeschlossen.  

Das soll insbesondere durch die exponierte Riedellage und dadurch vor allem Richtung 

Südwesten weithin wirksame Einsichtigkeit, ein harmonisches Einfügen in die Bestands-

bebauung und das Landschaftsbild erwirken und ein Hervorstechen von auffallenden 

Gebäudesilhouetten verhindern. Lediglich für den nördlichen Bereich des ggst. Betrach-

tungsraum sind durch die geringe Einsichtigkeit Abweichungen von der definierten Ge-

schoßanzahl zulässig. Bauteile wie Loggien, Balkone und Gaupen für den Ausbau des 

Dachgeschosses sind zulässig - sofern sie in Summer kürzer als 50% der bauteilbezo-

genen Fassadenlänge sind. 

Zu Dachgestaltung- Dachform und Dachneigung 

Die Dachform und deren Ausgestaltung ist ein wichtiges Element in der harmonischen Ge-

samtwirkung eines Ortsgefüges. Die dominierende Dachform der Bestandsbebauung stellt 

das symmetrische Satteldach dar. Daher ist die Fortführung dieser Dachkonstruktion jeden-

falls notwendig. Satteldächer müssen eine Neigung von < 25° aufweisen. Untergeordnete 

Bauteile (max. 30% der Dachfläche des Hauptgebäudes) sowie Nebengebäude und Son-

derbauten dürfen auch mit Flachdach oder Pultdach ausgebildet werden, wobei Pultdächer 

mit einer maximalen Neigung von 15' versehen sein dürfen. Generell ausgenommen von 

diesen Bestimmungen sind Überdachungen von Loggien, Treppenhäuser, Terrassen, Bal-

konen, Liftanlagen, o.ä. 

Zu Landschaftsveränderungen und Freiflächen 

Der Umgang mit der bestehenden Landschaft hat hinsichtlich Geländeveränderungen und 

Geländeanhebungen sorgsam zu erfolgen. Dabei ist durch die bestehende und geplante Ar-

chitektur auf die topographischen Gegebenheiten zu reagieren und sind die Baukörper dem 

Gelände angepasst auszubilden. Um eine störende Wirkung abzumindern sind Geländever-

änderungen generell auf ein Mindestmaß zu beschränken und mit ortsüblichem Material zu 

gestalten. Bei technisch notwendigen (Stütz-)Mauern sind entsprechend zu bepflan-

zen/begrünen. Die Bepflanzungen und Begrünungen sind dabei dauerhaft zu erhalten und 

es sind heimische Pflanzenarten zu heranzuziehen.  



krasser + krasser architektur ZT-KG Seite 23 

Hinsichtlich der Verwendung von Wurfsteinschlichtungen mit Flussbausteinen, welche ur-

sprünglich zur Uferbefestigung von Flüssen herangezogen werden, wird festgelegt, dass 

diese für die Landschaftsgestaltung als untypisch anzusehen sind und vor allem durch groß-

flächige Dimensionen ein störendes Element der Landschaft darstellen und daher unzuläs-

sig sind. Naturnahe, begrünte Böschungen sind generell zu bevorzugen. 

Freiflächen sind gärtnerisch zu gestalten und ortstypisch zu bepflanzen. Die Anpflanzung 

neophytischer, invasiver Pflanzen, insb. folgender Arten ist untersagt: Götterbaum, Stau-

denknötericharten, Robinienarten, Bambusarten, Riesen-Bärenklau, Kanadische- und Rie-

sen­ Goldrute. Vorhandene charakteristische Bepflanzung/Bestandsbäume sind zu erhalten 

beziehungsweise wo dies auf Grund von Baumaßnahmen nicht möglich ist, sind diese ent-

sprechend zu ersetzen. 
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RECHTLICHE GRUNDLAGE 

Die vorliegende Bebauungsplanung stützt sich auf das Stmk. Raumordnungsgesetz 2010 (StROG 

2010, LGBl. 6/2020), Abschnitt 4 “Bebauungsplanung“ und auf den Flächenwidmungsplan 1.0 der 

Marktgemeinde Gamlitz. 

 

 

 

STÄDTEBAULICHE ZIELSETZUNG UND LEIT-

BILDER 

a) Ausgehend von der ländlichen, topographischen Situation und der bestehenden Bebauung ha-

ben sich folgende wesentliche Kriterien zur Erstellung eines Gesamtkonzeptes ergeben. 

b) Reaktion auf die bestehende Siedlungs- und Gebäudestruktur von Gamlitz 

c) Erschließen des Gebietes durch Anbindung an bestehende Erschließungswege. 

d) Sinnvolle Bebauung der Grundstücke unter Berücksichtigung der Himmelsrichtung. 

e) Die Schaffung von maßstäblichen Baukörpern und Grundflächen. 

f) Eine gute Einbettung in die Landschaft von Gamlitz, sowie eine gute Anbindung des Straßen-

netzes. 

g) Eine möglichst geringe Veränderung des natürlichen Geländes durch Einschnitte | Straßen etc. 

und Anschüttungen (Straßen, Terrassen etc.) 
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An das 

Marktgemeindeamt Gamlitz  

Obere Hauptstraße 3 

8462 Gamlitz  Graz, am 27/01/2021 

 
 
 

Betrifft:  Bebauungsplan 21 „Pachleitner“ 
 Fachliche Stellungnahmen zu den eingebrachten Einwendungen 
 

 

1. Stmk. Landesregierung | Abteilung 13 (Einwendung vom 20/11/2020) 

GZ.:  ABT13-225564/2020-3 

 

Kurzzusammenfassung der Stellungnahmen: 

1. Verweis auf Stellungnahme A15 

2. Vollständige Wiedergabe der Aufschließungserfordernisse 

3. Stellungnahme Oberflächenentwässerung 

4. Diverse Anpassungen der Begrifflichkeiten 

5. Fehlen von Baugrenzlinien bzw. Anpassung der Freifläche 

6. Konkretisierende Anpassung der Geländeveränderungen 

Die Einwendungen sollten vom Gemeinderat aus fachlicher Sicht zur Gänze berücksichtigt 

werden 

 

Zu Pkt. 1 – Verweis auf Stellungnahme A15 Zur Gänze berücksichtigt 

Hierzu ist anzumerken, dass die Fachabteilung 15 bereits intensiv bei der Erarbeitung des 

räumlichen Leitbildes im Zuge der Revision 1.0 eingebunden wurde. Im Rahmen der Aufla-

gefrist zum gegenständlichen Bebauungsplan 21 „Pachleitner“ ist keine weitere Stellung-

nahme der A15 eingelangt.  

 

Zu Pkt. 2 – Vollständige Wiedergabe der Aufschließungserfordernisse Zur Gänze berücksichtigt 

Folgende Festlegungen wurden für das Aufschließungsgebiet „Pachleitner“ im Rahmen der 

Revision 1.0 unter § 6 (2) festgelegt: 

„Gem. Regionalem Entwicklungsprogramm für die Planungsregion Südweststeiermark (LGBl. 

88/2016, §2(5)) bzw. Rundschreiben der Stmk. Landesregierung (E-Mail vom 11/07/2017) wird für fol-

gende – im Zuge der Revision 1.0 neu ausgewiesenen touristischen Strukturen – festgelegt, dass zur 

geordneten Siedlungsentwicklung bzw. zur Wahrung des Orts- und Landschaftsbildes ein Bebau-

ungsplan zu erstellen ist“  

Diese Festlegungen sind auf Seite 19 des gegenständlichen Bebauungsplanes zur Gänze 

angeführt. 
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2. Leiterin der Umweltanwaltschaft (Einwendung vom 30/11/2020) 

GZ.:  UA-277619/2020-6 

 

Kurzzusammenfassung der Stellungnahmen: 

1. Keine Eignung des Bebauungsplanes 

2. Geländeveränderungen 

3. Bauliche Konstruktionen 

4. Rasengittersteine als Befestigung unzulässig 

Die Einwendungen sollten vom Gemeinderat aus fachlicher Sicht zur Gänze berücksichtigt 

werden 

 

Zu Pkt. 1 – Keine Eignung des Bebauungsplanes Zur Gänze berücksichtigt 

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass es sich beim gegenständlichen Verfahren nicht um eine 

Neuausweisung von Erholungsgebietsflächen handelt, sondern lediglich um die laut § 40 (1) 

StROG 2010 idgf. erforderliche Fortführung der örtlichen Raumplanung: 

 

Auszug StROG 2010 §40 (1): 

„Jede Gemeinde hat zur Umsetzung der im Flächenwidmungsplan festgelegten Bebauungsplanzonie-

rung durch Verordnung Bebauungspläne zu erstellen und fortzuführen. […]“ 

 

Das Projekt Pachleitner wurde in der vorliegenden Form bereits im Rahmen der Flächen-

widmungsplanrevision 1.0 mehrfach und intensiv mit den zuständigen Fachstellen (A13-

Raumordnung und A15-Baugestaltung) abgesprochen und koordiniert. 

Bereits im Örtlichen Entwicklungskonzept wurde in enger Absprache mit der A15 des Landes 

Steiermark ein räumliches Leitbild für den konkreten Bereich „Pachleitner“ erstellt und wurde 

dieses mit Bescheid der Abteilung 13 vom 17.09.2020, GZ: ABT13-10.100-176/2015-18 auf-

sichtsbehördlich genehmigt. 

Die Vorgaben des räumlichen Leitbildes wurden im gegenständlichen Bebauungsplan zur 

Gänze berücksichtigt. Weiters ist anzumerken, dass im Rahmen der Entwurfsauflage des 

Bebauungsplanes „Pachleitner“ keine Einwendung seitens der A15 eingebracht worden ist. 

 

 

Zu Pkt. 2–Geländeveränderungen Zur Gänze berücksichtigt 

Im Wortlaut zum Bebauungsplan 21 „Pachleitner“ wurden hinsichtlich zulässiger Gelände-

veränderungen – ergänzend zum räumlichen Leitbild laut ÖEK 1.0 – folgende Festlegungen 

unter § 4(2) getroffen: 

 

a) Technisch unbedingt notwendige Geländeveränderungen dürfen maximal 1,5 m betragen und 

sind architektonisch mit ortstypischem Materialen zu gestalten- und zu begrünen, soweit mög-

lich sind natürliche Böschungen zu bevorzugen. 

b) Technisch notwendige Mauern dürfen eine Höhe von maximal 1,0 m über dem natürlichen 

Gelände, sowie eine durchgehende Länge von maximal 30 m nicht überschreiten. Ab einer 

Höhe von über 50 cm sind diese intensiv mit dauergrünen Pflanzen einzugrünen. 

c) Wurfsteinschlichtungen sind auch bei Verkehrsbauwerken nicht zulässig 
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Zu Pkt. 3 – Bauliche Konstruktionen Zur Gänze berücksichtigt 

Für den gesamten Bebauungsplanbereichen wurden hinsichtlich der Höhenentwicklung von 

Gebäuden einheitlich unter § 4 (3) lit. f folgende Festlegungen getroffen: 

 

Festlegungen für Geschoße, Dachformen von Gebäuden: 

1. Zulässig sind max. zwei oberirdische Vollgeschoße mit nicht ausbaufähigem Dachboden 

und einer Dachneigung von ≥ 25°. 

→ Ein talseitig dreigeschossiges Erscheinungsbild ist nicht zulässig.  

→ Für den Bereich des geplanten nordseitigen Zimmergebäudes ist aufgrund der Steil-

heit des Geländes und der geringen Einsichtigkeit bzw. Sichtwirksamkeit eine ab-

weichende Lösung zulässig. 

 

Mit den getroffenen Festlegungen ist somit die Ausführung eines dreigeschossigen Gebäu-

des – auch wenn eine solche in den Entwurfsunterlagen des Projekteams „Hopferwieser  

Architects ZT GmbH“ angeführt sind – ausgeschlossen. 

 

Zu Pkt. 4 – Rasengittersteine als Befestigung unzulässig Zur Gänze berücksichtigt 

Hierbei dürfte es sich um ein Missverständnis handeln. Die Einschränkung, dass Parkplatz-

flächen nicht mit versickerungsfähigen Pflasterungen ausgeführt werden dürfen, bezieht sich 

auf die großräumigere Parkplatzfläche, welche nordöstlich des Bebauungsplanbereiches 

„Pachleitner“ situiert ist. Diese Fläche ist somit nicht Bestandteil der gegenständlichen Ver-

ordnung.  

Die im Wortlaut unter § 4 (2) lit. h getroffene Festlegung „[…] Parkplätze sind mit versickerungs-

fähigen Pflasterungen (Rasengittersteine oder dgl.) zu befestigen.“  bezieht sich daher lediglich auf 

eventuell geplante, kleinräumige Abstellflächen innerhalb des Bebauungsplanbereiches 21 

„Pachleitner“ laut Rechtsplan GA-BPL-21/20/01. 

Hinsichtlich der Oberflächenentwässerung ist anzumerken, dass im Zeitraum der 

Entwurfsauflage ein Versickerungsgutachten zur Oberflächenentwässerung vom Büro Wendl 

ZT GmbH, 8010 Graz ausgearbeitet worden ist. Dieses Gutachten ist den Unterlagen des 

Endbeschlusses auch beigelegt. 
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3. Skoff, Peter und Ertl, Josef (Einwendung vom 23/12/2020) 
 

Kurzzusammenfassung der Stellungnahmen: 

1. Grundsätzliche Einwendungen gegen die beabsichtigte Nutzung 

2. Versickerung der Regenwässer und Rutschungen 

3. Keine Eignung der Straße 

4. Diskrepanz Plan und Realität 

 

Die Einwendungen sollten vom Gemeinderat aus fachlicher Sicht zum Teil berücksichtigt 

werden 

 

Zu Pkt. 1 – Grundsätzliche Einwendungen  Zur Gänze berücksichtigt 

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass es sich beim gegenständlichen Verfahren nicht um eine 

Neuausweisung von Erholungsgebietsflächen handelt, sondern lediglich um die laut § 40 (1) 

StROG 2010 idgf. erforderliche Fortführung der örtlichen Raumplanung: 

 

Auszug StROG 2010 §40 (1): 

„Jede Gemeinde hat zur Umsetzung der im Flächenwidmungsplan festgelegten Bebauungsplanzonie-

rung durch Verordnung Bebauungspläne zu erstellen und fortzuführen. […]“ 

 

Das Projekt Pachleitner wurde in der vorliegenden Form bereits im Rahmen der Flächen-

widmungsplanrevision 1.0 mehrfach und intensiv mit den zuständigen Fachstellen (A13-

Raumordnung und A15-Baugestaltung) abgesprochen und koordiniert. 

 

Bereits im Örtlichen Entwicklungskonzept wurde in enger Absprache mit der A15 des Landes 

Steiermark ein räumliches Leitbild für den konkreten Bereich „Pachleitner“ erstellt und wurde 

dieses mit Bescheid der Abteilung 13 vom 17.09.2020, GZ: ABT13-10.100-176/2015-18 auf-

sichtsbehördlich genehmigt. 

 

Die zulässigen Nutzungen innerhalb von Erholungsgebieten ist im StROG 2010 unter § 30 

(1) lit. 9 festgelegt:  

 

„Erholungsgebiete, das sind Flächen, die vornehmlich für Beherbergungsbetriebe, im Übrigen nur für Einrichtun-

gen und Gebäude, die dem Tourismus dienen und die für die Aufrechterhaltung von Betrieben und Anlagen be-

trieblich erforderlichen Wohnungen, wenn diese mit dem Betriebsgebäude eine bauliche Einheit bilden, bestimmt 

sind. Im Interesse der Erhaltung ihres Charakters können Flächen bezeichnet werden, die nicht bebaut werden 

dürfen.“ 

 

Aus fachlicher Sicht der örtlichen Raumplanung, wie auch der Gemeinde, werden mit der 

gegenständlichen Bebauungsplanung sämtliche Vorgaben des räumlichen Leitbildes berück-

sichtigt. Etwaige zusätzliche Vorgaben (Lärmbelastungen durch Veranstaltungen etc.) kön-

nen nicht im Rahmen der gegenständlichen Bebauungsplanung geregelt werden. 

 

Abschließend ist anzumerken, dass im Rahmen der Entwurfsauflage des Bebauungsplanes 

„Pachleitner“ keine Einwendung seitens der A15 eingebracht worden ist. 
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